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Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt  

der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes Berlin (APO-TD-Referendariat-VO)
Vom 14. September 2016

4. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen,
b) In Buchstabe b wird nach dem Wort „Bauingenieurwesen“ das 

Wort „und“ durch ein Komma ersetzt, nach dem Wort „Geo-
däsie“ werden ein Komma und die Wörter „Stadt- und Regio-
nalplanung, Raumplanung oder Landespflege“ eingefügt.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.
5. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Referendarinnen und Referendare tragen während des 
Vorbereitungsdienstes im Laufbahnzweig nach § 1 Nummer 1 die 
Dienstbezeichnung „Baureferendarin“ oder „Baureferen dar“, im 
Laufbahnzweig nach § 1 Nummer 2 „Vermessungsreferendarin“ 
oder „Vermessungsreferendar“, im Laufbahnzweig nach § 1 
Nummer 3 „Städtebaureferendarin“ oder „Städtebau referendar“ 
und im Laufbahnzweig nach § 1 Nummer 4 „Landespflegerefe-
rendarin“ oder „Landespflegereferendar“.

6. In § 14 Absatz 1 wird die Angabe „1. September 2008“ durch die 
Angabe „1. Oktober 2013“ ersetzt.

7. Die Anlage „Sondervorschriften der Fachrichtungen Zulas-
sungsvoraussetzungen für das Referendariat“ erhält die aus dem 
Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. September 2016

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Andreas  G e i s e l

Auf Grund des § 29 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 2011 
(GVBl S. 266), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Feb-
ruar 2014 (GVBl. S. 39) geändert worden ist, verordnet die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt im Einvernehmen mit 
der Senatsverwaltung für Inneres und Sport:

Artikel 1
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang 

zum zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der technischen 
Dienste des Landes Berlin vom 9. Juni 2015 (GVBl. S. 286) wird 
wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht werden der Angabe zur Anlage „Sonder-

vorschriften der Fachrichtungen Zulassungsvoraussetzungen für 
das Referendariat“ folgende Angaben angefügt: 
„§ 4 Städtebau“ 
„§ 5 Landespflege“.

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „des“ gestrichen. 
b) Dem Wortlaut der Nummern 1 und 2 wird jeweils das Wort 

„des“ vorangestellt. 
c) Folgende Nummern 3 und 4 werden angefügt:

„3. des Städtebaus (Fachrichtung Stadt- und Regionalpla-
nung, Raumplanung) 

4. „der Landespflege“.“
3. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Zweck und Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, Nachwuchs-
kräfte für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der 
Laufbahnfachrichtung technische Dienste der in § 1 genannten 
Laufbahnzweige auszubilden.“ 
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§ 2
Fachrichtung Stadtbauwesen

1. Studiengänge
Zulassungsvoraussetzung für das technische Referendariat ist der 

erfolgreiche Abschluss eines wissenschaftlichen Studiums des Stu-
dienganges Bauingenieurwesen oder eines vergleichbaren Studien-
ganges unter den Vorgaben von § 3 Buchstabe b der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes 
Berlin.
2. Wissensspektrum (Studieninhalte)

Mit den unter Nummer 1 genannten Voraussetzungen ist eine 
Zulassung für das technische Referendariat nur dann möglich, wenn 
das im Rahmen des Studiums zu erwerbende folgende Wissensspek-
trum nachgewiesen wird.
a) Grundlagenwissen (mathematisch-naturwissenschaftliche Stu-

dieninhalte)
In Bezug auf das technische Referendariat sind grundlegendes 
Fachwissen und die Befähigung zu dessen wissenschaftsmetho-
discher Anwendung in mindestens folgenden Fächern nachzu-
weisen:
–	 Mathematik für Ingenieure
–	 Mechanik
–	 Physik
–	 Grundlagen der EDV (Informationstechnik)
–	 Darstellende Geometrie
–	 Chemie
–	 Geologie

b) Fachwissen (berufsfeldbezogene Studieninhalte)
Fachkenntnisse sowie die Fähigkeit zur Lösung von Fachaufga-
ben nach wissenschaftlichen Grundsätzen sind in den folgenden 
baufachlichen Schwerpunktdisziplinen nachzuweisen:
–	 Grundbau und Bodenmechanik
–	 Baustatik
–	 Vermessungswesen
–	 Baustoffkunde
–	 Baukonstruktionslehre
–	 Lehrgebiet Konstruktiver Ingenieurbau: Grundzüge des 

Konstruktiven Ingenieurbaus oder Stahlbau oder Massivbau 
oder Holzbau

–	 Lehrgebiet Wasserwesen
–	 Grundzüge des Wasserwesens oder Gewässerkunde oder 

Wasserwirtschaft
–	 Verkehrswasserbau oder Energiewasserbau oder Sied-

lungswasserwirtschaft
–	 Lehrgebiet Verkehrswesen, Stadt- und Raumplanung
–	 Städtebau und Raumordnung oder Grundzüge des Verkehrs-

wesens
–	 Landverkehrswegebau oder Verkehrstechnik
–	 Lehrgebiet Baubetrieb: Baubetriebstechnik und Baubetriebs-

wirtschaft oder Erdbau oder Tunnelbau
c) Fachbezogenes Ergänzungswissen

Im Hinblick auf die vielseitigen Beziehungen des Bauingenieur-
wesens zu anderen Disziplinen sollen Bewerber an Lehrveran-
staltungen zur Vermittlung von Grundkenntnissen in
–	 Planungs- und Baurecht
–	 Wirtschaftswissenschaft
–	 Umweltschutz
–	 Führungstechnik/Management 
teilgenommen haben.

Anhang zu Artikel 1 Nummer 7

„Anlage: Sondervorschriften der Fachrichtungen; Zulassungs
voraus setzungen für das Referendariat

§ 1
Fachrichtung Architektur

1. Studiengänge
Zum technischen Referendariat in der Fachrichtung Architektur 

werden unter den Vorgaben von § 3 Buchstabe b der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes 
Berlin nur Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die ein abge-
schlossenes, durchgängiges oder konsekutives Studium der Archi-
tektur an einer wissenschaftlichen Hochschule nachweisen. Das 
Studium muss die Anforderungen der Richtlinie 2005/36/EG für 
Architektinnen und Architekten sowohl für inländische als auch 
Absolventinnen und Absolventen aus den Ländern der Europäischen 
Union erfüllen. Für andere Absolventinnen und Absolventen ist die 
Gleichwertigkeit des Studienabschlusses mittels eines amtlichen 
Nachweises einer für die Anerkennung von ausländischen Hoch-
schulabschlüssen zuständigen öffentlichen Stelle nachzuweisen.
2. Wissensspektrum (Studieninhalte)

Mit den unter Nummer 1 aufgeführten Voraussetzungen ist eine 
Zulassung für das technische Referendariat in der Fachrichtung Ar-
chitektur nur dann möglich, wenn das im Rahmen des Studiums zu 
erwerbende Wissensspektrum grundsätzlich in folgenden Modulen 
nachgewiesen wird:
a) Allgemeine Fächer

– Architektur- und Stadtbaugeschichte
– Planungs- und Architekturtheorie
– Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Stadt- und 

Objektplanung
– Kostenermittlung
– Projektorganisation

b) Gestaltung und Darstellung
– Darstellende Geometrie und Technische Darstellung
– Künstlerische und funktionsorientierte Gestaltung
– Künstlerische Darstellung und Entwurfspräsentation
– Informations- und datentechnische Architekturdarstellung 

(CAD)
c) Konstruktionsplanung

– Konstruktionslehre
– Methoden des Konstruierens
– Baukonstruktion
– Tragwerkslehre
– Bauphysik
– Baustoffkunde
– Technische Gebäudeausrüstung

d) Gebäudeplanung
–	 Gebäudelehre
–	 Entwurfsmethodik
–	 Bauaufnahme
–	 Objektplanung

e) Grundzüge der Stadtplanung und des Städtebaus
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§ 3
Fachrichtung Geodäsie

1. Studiengänge
Zulassungsvoraussetzung für das technische Referendariat ist 

unter den Vorgaben von § 3 Buchstabe b der Verordnung über die 
Aus bildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt  
der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes Berlin 
der erfolgreiche Abschluss eines wissenschaftlichen Studiums des  
Studienganges Geodäsie und Geoinformatik/Geoinformation oder 
eines vergleichbaren Studienganges im Fachgebiet Geodäsie.
2. Wissensspektrum (Studieninhalte)

Mit den unter Nummer 1 genannten Voraussetzungen ist eine 
Zulassung für das technische Referendariat grundsätzlich nur dann 
möglich, wenn das im Rahmen des Studiums zu erwerbende folgen-
de Wissensspektrum nachgewiesen wird.
a) Grundlagenwissen (mathematisch-naturwissenschaftliche Stu-

dieninhalte)
In Bezug auf das technische Referendariat sind grundlegendes 
Fachwissen und die Befähigung zu dessen wissenschaftsmetho-
discher Anwendung in mindestens folgenden Fächern nachzu-
weisen:
–	 Höhere Mathematik
–	 Geometrie
–	 Physik einschließlich der fachbezogenen Bereiche
–	 Statistik und Parameterschätzung
–	 Informatik

b) Fachwissen (berufsfeldbezogene Studieninhalte)
Fachkenntnisse sowie die Fähigkeit zur Lösung von Fachaufga-
ben nach wissenschaftlichen Grundsätzen sind in den folgenden 
geodätischen Schwerpunktdisziplinen nachzuweisen, und zwar 
in einem für das konsekutive Masterstudium vorgegebenen 
Mindestumfang der Module:
–	 Vermessungskunde
–	 Referenz- und Raumbezugssysteme
–	 Ausgleichungsrechnung
–	 Photogrammetrie und Fernerkundung
–	 Topographie und Kartographie
–	 Ingenieurgeodäsie
–	 Liegenschaftskataster und Grundbuch
–	 Landentwicklung
–	 Planung und Bodenordnung
–	 Immobilienwertermittlung
–	 Geoinformatik
–	 Physikalische Geodäsie
–	 Satellitenpositionierung

c) Fachbezogenes Ergänzungswissen
Das Studium muss (z. B. durch Wahlmodule) die Möglichkeit 
bieten, ergänzende Grundkenntnisse in folgenden Bereichen zu 
erwerben:
–	 Führungstechnik/Management
–	 Betriebswirtschaft
–	 Rechtswissenschaften
–	 Umweltschutz
–	 Sprachen

§ 4
Fachrichtung Städtebau

1. Studiengänge
Voraussetzung für die Zulassung zum technischen Referendariat 

ist unter den Vorgaben von § 3 Buchstabe b der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes Berlin 
der Nachweis eines abgeschlossenen Studiums (Mastergrad oder 
gleichwertiger Abschluss) an einer wissenschaftlichen Hochschule. 
Diesen Anforderungen entsprechen u. a. folgende Studiengänge:

–	 Studium der Raumplanung mit Schwerpunkt Städtebau/
Stadtplanung, Studium der Stadtplanung oder Stadt- und 
Regionalplanung,

–	 Vertiefungsstudium mit Schwerpunkt Städtebau/Stadtpla-
nung (Masterstudiengang) im Rahmen des Studiums der 
Architektur, des Bauingenieurwesens, des Vermessungs-
wesens (Geodäsie), der Landespflege, der Geographie sowie 
weiterer einschlägiger Studiengänge,

–	 Aufbaustudium Städtebau/Stadtplanung im Anschluss an 
ein Studium der Architektur, des Bauingenieurwesens, des 
Vermessungswesens (Geodäsie), der Landespflege, der Geo-
graphie sowie weiterer einschlägiger Studiengänge.

2. Wissensspektrum (Studieninhalte)
Das Studium soll fundamentale Kenntnisse in den Wissensberei-

chen vermitteln, die für Analyse und Gestaltung von städtebaulichen 
und raumbezogenen Entwicklungsprozessen elementar sind. Dazu 
zählen u. a. die nachfolgenden Ausbildungsinhalte.
a) Ökonomische und soziologische Grundlagen einer nachhaltigen 

Stadt-, Regional- und Landesplanung
–	 Regionale Strukturpolitik
–	 Soziologische Grundlagen
–	 Einzel- und gesamtwirtschaftliche Grundlagen
–	 Developer-Rechnung
–	 Immobilienmärkte und Immobilienentwicklung

b) Theorie und Kontext der räumlichen Planung
–	 Aufgaben der räumlichen Planung im gesellschaftlichen 

Kontext
–	 Politische Entscheidungen und räumliche Steuerung
–	 Politik und Verwaltung in Mehrebenensystemen

c) Methoden, Verfahren und Instrumente der räumlichen Planung
–	 Methoden der Raumplanung
–	 Verfahren und Instrumente (zur nachhaltigen Stadtentwick-

lung)
–	 Management und Kommunikation

d) Städtebaulicher Entwurf
–	 Städtebauliche Gestaltung und ihre Darstellung
–	 Bebauungsplanung
–	 Morphologie und Typologie
–	 Visualisierung von Planungen

e) Geschichte der Siedlungsentwicklung und des Städtebaus
–	 Geschichte der Siedlungsentwicklung und des Städtebaus in 

Stadt und Land
–	 Denkmalpflege

f) Rechtliche Grundlagen
–	 Allgemeines Verfassungsrecht
–	 Allgemeines Verwaltungsrecht
–	 Bau- und Planungsrecht
–	 Raumordnungsrecht
–	 Bodenrecht
–	 Fachplanungsrecht
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–	 Besonderes Städtebaurecht (insbesondere Stadterneuerung)
–	 Europäisches Raumplanungsrecht

g) Natürliche Voraussetzungen und technische Elemente der Stadt-, 
Regional- und Landesplanung
–	 Grundlagen des Ökosystems
–	 Landschaft und Umwelt
–	 Umwelt und Ressourcen, u. a. Energie
–	 Verkehr und Mobilität, Logistik und Wirtschaftsverkehr
–	 Immobilienmärkte und Immobilienentwicklung
–	 Gebäudelehre

h) Statistik und E-Planning
–	 Empirische Erhebungsmethoden
–	 Qualitative und quantitative Methoden der Datenerhebung
–	 Deskriptive Statistik
–	 Internetgestützte Planungskommunikation

3. Form des Nachweises
Die Fähigkeit, das Fachwissen auf dem Gebiet der Stadt- und 

Regio nalplanung methodisch anzuwenden, Kreativität zu entwi-
ckeln und gestalterischen Anforderungen gerecht zu werden, ist 
durch Entwurfsarbeiten und eine das Studium abschließende Mas-
terarbeit/Diplomarbeit zu belegen. Diese Arbeiten sollen überwie-
gend konzeptionelle Inhalte haben sowie überwiegend und erkenn-
bar eigenständig bearbeitet worden sein. In den Arbeiten soll die 
Fähigkeit gezeigt werden, verschiedene Wissensgebiete miteinander 
zu verknüpfen.

§ 5
Fachrichtung Landespflege

1. Studiengänge
Voraussetzung ist unter den Vorgaben von § 3 Buchstabe b der 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum 
zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der technischen Diens-
te des Landes Berlin ein abgeschlossenes wissenschaftliches Stu-
dium des Studienganges Landespflege oder eines vergleichbaren 
Studienganges wie z. B. Naturschutz- und Landschaftsplanung, 
Landschafts- und Freiraumentwicklung und Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung oder einer vergleichbaren Kombination von 
Studiengängen an einer Technischen Hochschule/Universität oder 
einer Gesamthochschule mit gleichwertigem wissenschaftlichem 
Studienangebot. Mit diesen Voraussetzungen und unter den Vorga-
ben der folgenden Nummer 2 können Bewerberinnen und Bewerber 
zum technischen Referendariat der Fachrichtung Landespflege 
grundsätzlich zugelassen werden.
2. Wissensspektrum (Studieninhalte)
a) Grundlagenwissen

In Bezug auf das technische Referendariat sind die wissen-
schaftlichen Grundlagen und deren methodische Anwendung in 
folgenden Teilbereichen der Landespflege nachzuweisen:

–	 Naturschutz
–	 Landschaftspflege
–	 Grünordnung
–	 Landschaftsökologie
 (einschließlich der Grundlagenfächer Botanik/Vegetations-

kunde, Zoologie und Geologie/Bodenkunde)
 Daneben sind planerische Fähigkeiten auf dem Gebiet der 

Garten- und Landschaftsarchitektur sowie der Landschafts-, 
Grünordnungs- und Objektplanung nachzuweisen.

b) Grundlegendes Fachwissen (berufsfeldbezogene Studieninhalte)
Als Grundlage für die Planungen und die Ausführung landespfle-
gerischer Belange und als Voraussetzung für die Zusammenarbeit 
mit benachbarten Fachbereichen ist grundlegendes Fachwissen 
und dessen methodische Anwendung mindestens in fol genden 
Fächern nachzuweisen:
–	 Landschafts- und Grünflächenbau
–	 Ingenieurbiologie
–	 Rechtsgrundlagen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege
–	 Geschichte des Naturschutzes und der Landschaftspflege
–	 Informationstechnik/grafische Datenverarbeitung
–	 Freizeit und Erholung

c) Fachbezogenes Ergänzungswissen
Neben dem grundlegenden Fachwissen wird der Nachweis ver-
langt, dass das Studium durch Kenntnisse in den Grundzügen 
folgender Fächer bzw. Fächergruppen – und zwar wahlweise 
mindestens in drei – abgerundet worden ist:
–	 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung
–	 Städtebau und Siedlungswesen
–	 Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
–	 Verkehrsplanung/Verkehrsanlagen
–	 Wasserwirtschaft und Wasserbau
–	 Bergbau, Bodenabbau, Abgrabungen
–	 Waldbau/Forstplanung
–	 Landwirtschaft/Agrarplanung
–	 Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft
–	 Leitungsaufgaben/Führungstechnik/Management

3. Form des Nachweises
Der Nachweis ist in den vier Teilbereichen nach Nummer 2 Buch-

stabe a durch qualifizierende Prüfungen und in den sonstigen Fä-
chern durch Testate während des Studiengangs, vorzugsweise durch 
ein Diploma Supplement sowie durch Darlegung des absolvierten 
Studienspektrums (transcript of records) zu erbringen. Die Fähig-
keit, das Fachwissen zu beherrschen, methodisch anzuwenden und 
planerischen Anforderungen gerecht zu werden, ist durch eigenstän-
dige Arbeiten (z. B. Diplomarbeit, Masterthesis oder sonstige 
Studien arbeiten) zu belegen.
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Verordnung
über die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Einrichtungen  

nach dem Wohnteilhabegesetz (Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung – WTG-MitwirkV)
Vom 5.Oktober 2016

Abschnitt 6 
Sonderregelung

§ 25  Besonderheiten in Einrichtungen der Kurzzeitpflege und 
stationären Hospizen

Abschnitt 7 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangsvorschriften und Inkrafttreten
§ 26 Ordnungswidrigkeiten
§ 27 Übergangsvorschriften
§ 28 Inkrafttreten

Abschnitt 1 
Mitwirkung durch Bewohnerbeiräte und 

Unterstützung durch den Einrichtungsträger

§ 1 
Bildung von Bewohnerbeiräten

(1) Die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in statio-
nären Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 und 2 des Wohnteilhabege-
setzes erfolgt durch die Bildung von Bewohnerbeiräten. Deren Mit-
glieder werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern gewählt.

(2) Bewohnerbeiräte bestehen überwiegend aus Bewohnerinnen 
und Bewohnern, die in der stationären Einrichtung wohnen oder 
sich zum Zwecke von Pflege und Betreuung dort aufhalten. Werden 
überwiegend oder ausschließlich wählbare Personen nach § 9 Ab-
satz 2 des Wohnteilhabegesetzes gewählt, die nicht Bewohnerinnen 
und Bewohner sind, handelt es sich bei dem Bewohnerbeirat um ein 
Gremium im Sinne des § 9 Absatz 8 Satz 2 des Wohnteilhabegeset-
zes, das die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner auf an-
dere Weise sicherstellt.

(3) Für Teile stationärer Einrichtungen können eigene Bewohner-
beiräte gebildet werden, wenn dadurch die Mitwirkung besser ge-
währleistet wird. Die Bewohnerbeiräte sollen sich untereinander ab-
stimmen, wenn Angelegenheiten nach § 9 Absatz 3 des Wohnteilha-
begesetzes die Zuständigkeit mehrerer Bewohnerbeiräte betreffen.

§ 2 
Allgemeine Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Die Zusammenarbeit von Einrichtungsträger und Bewohner-
beirat soll von gegenseitigem Vertrauen und Verständnis bestimmt 
sein. Die Selbstständigkeit des Einrichtungsträgers bei der Erfüllung 
der ihm obliegenden Aufgaben und der Leistungserbringung wird 
durch die Bildung und Tätigkeit von Bewohnerbeiräten nicht be-
rührt.

(2) Die Mitglieder des Bewohnerbeirates üben ihr Amt unentgelt-
lich und ehrenamtlich aus.

(3) Die Mitglieder des Bewohnerbeirates haben über die ihnen bei 
Ausübung des Amtes bekannt gewordenen Angelegenheiten oder 
Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt nicht gegenüber 
den anderen Mitgliedern des Bewohnerbeirates. Die Verschwiegen-
heitspflicht gilt auch nicht gegenüber fach- und sachkundigen Perso-
nen nach § 9 Absatz 6 des Wohnteilhabegesetzes oder den Mitglie-
dern des Beratungsgremiums nach § 3 Absatz 3, soweit die Informa-
tion für die Aufgabenerledigung erforderlich ist. Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit gilt auch nach Ende der Amtszeit. Sie besteht 
nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind. Die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Bewohnerinnen 
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(4) Die Mitglieder des Bewohnerbeirates können sich im Rahmen 
ihrer Aufgabenwahrnehmung an die Aufsichtsbehörde (§ 27 Ab-
satz 1 des Wohnteilhabegesetzes) wenden, um sich beraten zu lassen 
oder Beschwerden vorzutragen.

§ 4 
Mitwirkung des Bewohnerbeirates 

in Angelegenheiten nach § 9 Absatz 3 des Wohnteilhabegesetzes
(1) Der Bewohnerbeirat wirkt in Angelegenheiten nach § 9 Ab-

satz 3 des Wohnteilhabegesetzes mit. Die die Bewohnerinnen und 
Bewohner unmittelbar betreffenden Angelegenheiten unterfallen als 
besonderer Mitwirkungsbereich Absatz 5.

(2) Bei vom Einrichtungsträger beabsichtigten Maßnahmen und 
Entscheidungen nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 hat der Einrichtungs-
träger den Bewohnerbeirat rechtzeitig anzuhören. Der Bewohner-
beirat hat das Recht, zu den beabsichtigten Maßnahmen Stellung zu 
beziehen und eigene Vorschläge zu unterbreiten. Der Einrichtungs-
träger hat Stellungnahmen und Vorschläge des Bewohnerbeirates 
wohlwollend bei seiner Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 
Seine Entscheidung hat er dem Bewohnerbeirat unverzüglich be-
kannt zu geben. Ablehnungen hat der Einrichtungsträger schriftlich 
zu begründen.

(3) Über Anträge nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 hat der Einrich-
tungsträger in angemessener Frist, längstens nach vier Wochen, zu 
entscheiden. Die Entscheidung ist dem Bewohnerbeirat unverzüg-
lich bekannt zu geben. Ablehnungen sind schriftlich zu begründen.

(4) Das Verfahren nach Absatz 3 gilt auch für Fragen, Beschwer-
den und Vorschläge nach § 3 Absatz 2 Nummer 3.

(5) Zum besonderen Mitwirkungsbereich gehören Angelegenhei-
ten des Einrichtungsträgers nach § 9 Absatz 3 Nummer 1 des Wohn-
teilhabegesetzes zur
1. Erstellung der Speise- und Getränkepläne,
2. Planung und Durchführung der Alltags- und Freizeitgestaltung,
3. Gestaltung der Gemeinschaftsräume und
4. Aufstellung und Gestaltung der Hausordnung.
Ungeachtet seiner Mitwirkungsrechte nach Absatz 2 bis 4 kann der 
Bewohnerbeirat gegen eine den besonderen Mitwirkungsbereich be-
treffende Ablehnung durch den Einrichtungsträger innerhalb von 
zwei Wochen unter Angabe der Gründe Widerspruch einlegen. Der 
Widerspruch hat bei Angelegenheiten nach Nummer 1 und 2 keine 
aufschiebende Wirkung. Der Einrichtungsträger bietet dem Bewoh-
nerbeirat ein Gespräch mit dem Ziel der Einigung an. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, entscheidet der Einrichtungsträger ab-
schließend und teilt seine Entscheidung dem Bewohnerbeirat unver-
züglich mit.

(6) Mitwirkungsrechte im Sinne der Absätze 1 bis 5 bestehen 
auch, wenn ein Einrichtungsträger zentral für mehrere stationäre 
Einrichtungen oder ein Zentralverband für seine Mitglieder Maß-
nahmen und Entscheidungen im Sinne von § 9 Absatz 3 des Wohn-
teilhabegesetzes trifft.

§ 5 
Pflichten des Einrichtungsträgers

(1) Der Einrichtungsträger unterstützt die Bildung und Tätigkeit 
des Bewohnerbeirates mit seinen Personal- und Sachmitteln. Er 
übernimmt die hierfür entstehenden angemessenen Kosten. Dazu 
gehören auch die Kosten für hinzugezogene fach- und sachkundige 
Personen nach § 9 Absatz 6 des Wohnteilhabegesetzes sowie für die 
Mitglieder des Beratungsgremiums nach § 3 Absatz 3. Vergütungen 
sind nicht zu übernehmen.

(2) Der Einrichtungsträger wirkt in geeigneter Weise auf die Bil-
dung eines Bewohnerbeirates hin. Im Rahmen seiner Informations-
pflicht klärt er die Bewohnerinnen und Bewohner über ihre Mitwir-
kungsrechte auf.

(3) Den Mitgliedern des Bewohnerbeirates sind diejenigen Kennt-
nisse zu vermitteln, die für ihre Tätigkeit erforderlich sind. Die 

und Bewohner richtet sich nach § 9 Absatz 5 des Wohnteilhabege-
setzes.

(4) Der Einrichtungsträger oder die von ihm zur Leistungserbrin-
gung eingesetzten Personen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
dürfen die Mitglieder des Bewohnerbeirates bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nicht behindern. Es ist ihnen auch untersagt, die Tätigkeit 
des Bewohnerbeirates durch Zufügung oder Androhung von Nach-
teilen oder Gewährung oder Versprechen von Vorteilen zu beeinflus-
sen. Bewohnerinnen und Bewohner dürfen auf Grund der Tätigkeit 
eines Angehörigen oder einer sonstigen Vertrauensperson im Be-
wohnerbeirat nicht benachteiligt oder begünstigt werden.

(5) Einrichtungsträger, Bewohnerbeirat sowie Wahlausschuss 
nach § 9 haben schriftliche Informationen und Mitteilungen, die 
nach dieser Verordnung für die Bewohnerinnen und Bewohner 
bestimmt sind, in verständlicher Art und Weise abzufassen sowie 
deren barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Satz 1 gilt auch für 
schriftliche Informationen und Mitteilungen des Einrichtungsträ-
gers an den Bewohnerbeirat oder den Wahlausschuss.

§ 3 
Aufgaben des Bewohnerbeirates, Beratungsgremium

(1) Der Bewohnerbeirat nimmt die Interessen der Bewohnerinnen 
und Bewohner gegenüber dem Einrichtungsträger wahr.

(2) Der Bewohnerbeirat hat folgende Aufgaben :
1. Mitwirkung bei vom Einrichtungsträger beabsichtigten Maß-

nahmen und Entscheidungen nach § 9 Absatz 3 des Wohnteilha-
begesetzes (§ 4 Absatz 2),

2. Beantragung von Maßnahmen nach § 9 Absatz 3 des Wohnteil-
habegesetzes, die die Belange der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner betreffen (§ 4 Absatz 3),

3. Behandlung von Fragen, Beschwerden und Vorschlägen von Be-
wohnerinnen und Bewohnern, deren Angehörigen und sonstigen 
Vertrauenspersonen (§ 4 Absatz 4),

4. Anbieten und Durchführung von Sprechstunden in der Einrich-
tung (§ 21),

5. Durchführung von Bewohnerversammlungen und Abgabe von 
Berichten über seine Tätigkeit (§ 22),

6. Unterstützung von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern bei 
der Eingewöhnung in der Einrichtung sowie

7. vor Ablauf der Amtszeit Berufung von Wahlausschüssen (§ 9).
(3) Um sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben beraten und 

unterstützen zu lassen, kann der Bewohnerbeirat nach § 9 Absatz 6 
Satz 1 des Wohnteilhabegesetzes fach- und sachkundige Personen 
seines Vertrauens hinzuziehen. Darüber hinaus kann der Bewohner-
beirat ein Beratungsgremium bilden. Dem Beratungsgremium sollen 
vorwiegend Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen der Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie Mitglieder von bezirklichen Seni-
orenvertretungen oder bezirklichen Behindertenorganisationen ange-
hören. Die fach- und sachkundigen Personen sowie die Mitglieder 
des Beratungsgremiums müssen entsprechend § 6 Absatz 3 unabhän-
gig sein. Auch sie unterliegen der Verschwiegenheitspflicht entspre-
chend § 2 Absatz 3 Satz 1, 2, 4 und 5, jedoch nicht gegenüber den 
Mitgliedern des Bewohnerbeirates. Der Einrichtungsträger oder sei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen fach- und sachkundige 
Personen sowie Mitglieder des Beratungsgremiums bei ihrer Tätig-
keit entsprechend § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 nicht behindern, benach-
teiligen oder begünstigen. Die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten der Bewohnerinnen und Bewohner durch fach- und sachkun-
dige Personen richtet sich nach § 9 Absatz 5 des Wohnteilhabegeset-
zes. Die Verarbeitung durch Mitglieder des Beratungsgremiums 
darf, soweit es sich nicht um fach- und sachkundige Personen han-
delt, nur anonymisiert oder mit Zustimmung der Betroffenen erfol-
gen. Soweit zur Aufgabenerledigung erforderlich, gewährt der Ein-
richtungsträger den fach- und sachkundigen Personen sowie den 
Mitgliedern des Beratungsgremiums den Zutritt zu der stationären 
Einrichtung.
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Personen vorschlagen, die nicht in § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 genannt 
werden.

(3) Die Wahl erfolgt durch die Abgabe von Stimmzetteln, die in 
eine Wahlurne einzuwerfen sind. Auf den Stimmzetteln sind sämtli-
che Kandidatinnen und Kandidaten aufzuführen. Es ist kenntlich zu 
machen, welcher Personengruppe nach § 6 Absatz 2 die Kandidatin-
nen und Kandidaten angehören. Die auf dem Stimmzettel enthalte-
nen Informationen sind in barrierefreier Form abzufassen, soweit 
dies für das Verständnis der Bewohnerinnen und Bewohner erfor-
derlich ist.

(4) Jede oder jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen wie 
Bewohnerbeiratsmitglieder zu wählen sind. Sie oder er kann für jede 
Kandidatin oder jeden Kandidaten nur eine Stimme abgeben. Eine 
Stimmabgabe ist ungültig, wenn die oder der Wahlberechtigte mehr 
Stimmen abgibt, als Mitglieder des Bewohnerbeirates zu wählen 
sind. Sofern mehr als eine Stimme für eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten abgegeben wird, zählt nur eine Stimme. Gewählt sind 
die Kandidatinnen und Kandidaten, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen. Bei Stimmengleichheit zwischen Kandidatinnen 
und Kandidaten, die Bewohnerinnen und Bewohner sind, und Kan-
didatinnen und Kandidaten, die nicht Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind, ist die Kandidatin oder der Kandidat gewählt, die Bewoh-
nerin oder der Bewohner der Einrichtung ist. Im Übrigen entscheidet 
das Los.

(5) Der Einrichtungsträger oder seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dürfen Wahlberechtigte und Mitglieder des Wahlausschusses 
nach § 9 bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum Be-
wohnerbeirat entsprechend § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 nicht behin-
dern, benachteiligen oder begünstigen.

§ 9 
Berufung des Wahlausschusses

(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit beruft der 
Bewohnerbeirat drei Wahlberechtigte als Wahlausschuss und bestimmt 
eine oder einen von ihnen als Vorsitzende oder als Vorsitzenden.

(2) Besteht kein Bewohnerbeirat oder besteht sechs Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit des Bewohnerbeirates kein Wahlausschuss, 
beruft der Einrichtungsträger den Wahlausschuss. Soweit hierfür 
Wahlberechtigte nicht in der erforderlichen Zahl zur Verfügung ste-
hen, beruft der Träger eigene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu 
Mitgliedern des Wahlausschusses.

(3) Bei neu in Betrieb gehenden Einrichtungen erfolgt die Beru-
fung durch den Einrichtungsträger spätestens zwölf Monate nach 
Aufnahme des Einrichtungsbetriebs. In diesen Fällen wird zunächst 
eine Fürsprecherin oder ein Fürsprecher nach § 23 Absatz 5 bestellt.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen Abweichungen von 
den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fristen zulassen, wenn da-
durch die Berufung des Wahlausschusses ermöglicht wird.

(5) Der Wahlausschuss kann verlangen, dass der Einrichtungsträ-
ger ihn bei seiner Arbeit berät und unterstützt.

(6) Der Wahlausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stim-
menmehrheit. Sind nur zwei Mitglieder anwesend, müssen Be-
schlüsse einstimmig gefasst werden.

(7) Die Mitglieder des Wahlausschusses haben über die ihnen bei 
Ausübung des Amtes bekannt gewordenen Angelegenheiten oder 
Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt nicht gegenüber 
den anderen Mitgliedern des Wahlausschusses. Die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit gilt auch nach Ende der Tätigkeit. Sie besteht nicht 
für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind.

(8) Die Berufung des Wahlausschusses endet mit der Erfüllung 
seiner Dokumentations- und Informationspflichten nach § 10 Ab-
satz 6 über den Ausgang der Wahl zum Bewohnerbeirat, spätestens 
mit der konstituierenden Sitzung des Bewohnerbeirates nach § 18 
Absatz 1 Satz 1.

hierfür erforderlichen Schulungs- und Fortbildungskosten trägt der 
Einrichtungsträger in angemessener Höhe.

(4) Der Einrichtungsträger erteilt dem Bewohnerbeirat am Ort der 
stationären Einrichtung Auskünfte und legt Unterlagen vor, wenn 
dies für die Wahrnehmung der Aufgaben des Bewohnerbeirates er-
forderlich ist. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der 
Bewohnerinnen und Bewohner richtet sich nach § 9 Absatz 5 des 
Wohnteilhabegesetzes. Der Einrichtungsträger gibt dem Bewohner-
beirat Gelegenheit, sich bei Bedarf mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in Verbindung zu setzen.

(5) Der Einrichtungsträger hat sicherzustellen, dass der Bewoh-
nerbeirat Informationen weitergeben kann. Insbesondere muss er in 
der Einrichtung geeignete Plätze für Bekanntmachungen zur Verfü-
gung stellen. Bei Bedarf hat er elektronische Mitteilungen zu er-
möglichen.

(6) Der Einrichtungsträger gewährt den Mitgliedern von Bewoh-
nerbeiräten, die nicht Bewohnerinnen und Bewohner der Einrich-
tung sind, zur Ausübung ihres Amtes den Zutritt zur stationären 
Einrichtung.

Abschnitt 2 
Wahl von Bewohnerbeiräten

§ 6 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind alle Bewohnerinnen und Bewohner im 
Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 des Wohnteilhabegesetzes, die am 
Wahltag in der stationären Einrichtung wohnen oder sich zum Zwe-
cke von Pflege und Betreuung dort aufhalten.

(2) Wählbar sind Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und 
sonstige Vertrauenspersonen der Bewohnerinnen und Bewohner. In 
stationären Pflegeeinrichtungen sowie in Alten- oder Altenwohnhei-
men sind auch Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertretung 
wählbar ; in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung können auch Mitglieder von bezirklichen Behindertenorgani-
sationen gewählt werden. Darüber hinaus sind auch andere Personen 
wählbar, wenn sie von der Aufsichtsbehörde vorgeschlagen werden.

(3) Nicht wählbar sind Personen, die bei dem Einrichtungsträger, 
bei den Kostenträgern oder bei der Aufsichtsbehörde gegen Entgelt 
beschäftigt oder als Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder 
eines gleichartigen Organs des Einrichtungsträgers tätig sind. Nicht 
wählbar ist ebenfalls, wer bei einem anderen Einrichtungsträger 
oder einem Verband von Einrichtungsträgern eine Leitungsfunktion 
innehat.

§ 7 
Zahl der Bewohnerbeiratsmitglieder

(1) Der Bewohnerbeirat besteht in stationären Einrichtungen mit
1. bis zu 100 Bewohnerinnen und Bewohnern aus drei Mitgliedern,
2. bis zu 200 Bewohnerinnen und Bewohnern aus fünf Mitglie-

dern,
3. mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohnern aus sieben Mit-

gliedern.
(2) Die Zahl der gewählten Personen, die Bewohnerinnen und 

Bewohner der Einrichtung sind, soll die Zahl der gewählten Perso-
nen, die nicht Bewohnerinnen und Bewohner sind, übersteigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Teile stationärer 
Einrichtungen im Sinne von § 1 Absatz 3.

§ 8 
Grundsätze des Wahlverfahrens

(1) Der Bewohnerbeirat wird in freier, gleicher, geheimer und 
unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und sonstige Ver-
trauenspersonen können wählbare Personen nach § 6 Absatz 2 
Satz 1 und 2 zur Wahl vorschlagen. Die Aufsichtsbehörde kann auch 
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§ 12 
Wahlanfechtung

(1) Mindestens drei Wahlberechtigte können innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen ab dem Tage der Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses nach § 10 Absatz 6 die Wahl bei der Aufsichtsbehörde 
anfechten, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und eine 
Berichtigung nicht erfolgt ist. Eine Anfechtung ist unzulässig, wenn 
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst 
wird.

(2) Über die Anfechtung entscheidet die Aufsichtsbehörde.
(3) Wird eine nach § 10 Absatz 4 Satz 2 durchgeführte Wahl wirk-

sam angefochten und damit die erforderliche Zahl der Mitglieder 
nach § 7 Absatz 1 nicht mehr erreicht, ist die Wahl für ungültig zu 
erklären. Der Bewohnerbeirat ist neu zu wählen. Abschnitt 2 findet 
Anwendung.

(4) Wird eine nach § 10 Absatz 5 Satz 2 durchgeführte Wahl wirk-
sam angefochten und ist damit die erforderliche Zahl der Mitglieder 
nach § 7 Absatz 1 erreicht, ist die Wahl insoweit für gültig zu erklä-
ren. Abschnitt 4 findet Anwendung.

(5) Die Aufsichtsbehörde informiert den Einrichtungsträger über 
das Ergebnis der Wahlanfechtung. Der Einrichtungsträger gibt das 
Ergebnis der Wahlanfechtung durch Aushang an gut sichtbarer Stelle 
in der stationären Einrichtung bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt 
auch durch schriftliche Mitteilung im Falle von Absatz 3 gegenüber 
dem amtierenden Bewohnerbeirat und im Falle von Absatz 4 gegen-
über dem Wahlausschuss.

Abschnitt 3 
Amtszeit und Mitgliedschaft des Bewohnerbeirates

§ 13 
Amtszeit

(1) Die regelmäßige Amtszeit des Bewohnerbeirates beträgt zwei 
Jahre. Die Amtszeit beginnt mit der konstituierenden Sitzung des 
Bewohnerbeirates nach § 18 Absatz 1 Satz 1.

(2) In stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
beträgt die regelmäßige Amtszeit vier Jahre.

(3) Nach Ablauf seiner Amtszeit führt der Bewohnerbeirat die 
Geschäfte bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Bewohnerbei-
rates oder der Bestellung einer Fürsprecherin oder eines Fürspre-
chers weiter.

§ 14 
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Bewohnerbeirat erlischt durch
1. Ablauf der Amtszeit,
2. Niederlegung des Amtes,
3. Ausscheiden aus der stationären Einrichtung,
4. Verlust der Wählbarkeit zum Bewohnerbeirat nach § 6 Absatz 3 

oder
5. Feststellung der Aufsichtsbehörde auf Antrag von zwei Dritteln 

der Mitglieder des Bewohnerbeirates, dass das Bewohnerbei-
ratsmitglied seinen Amtspflichten nicht mehr nachkommt oder 
nicht mehr nachkommen kann.

§ 15 
Nachrücken von Ersatzmitgliedern

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Bewohnerbeirat aus, so rückt 
die nicht gewählte Person mit der höchsten Stimmenzahl als Ersatz-
mitglied in das Amt nach.

(2) Sofern ein Mitglied des Bewohnerbeirates vorübergehend 
verhindert ist, gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend für den Zeitraum 
der Verhinderung.

§ 10 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum Bewohnerbeirat
(1) Der Wahlausschuss bestimmt nach seiner Berufung Ort und 

Zeit der Wahl. Der Wahlzeitraum kann über mehrere Tage erstreckt 
werden, wenn dadurch eine hohe Wahlbeteiligung erreicht wird. 
Mindestens vier Wochen vor der Wahl gibt der Wahlausschuss Ort 
und Zeit der Wahl sowie die Zahl der Mitglieder des Bewohnerbei-
rates nach § 7 Absatz 1 durch Aushang an gut sichtbarer Stelle in der 
stationären Einrichtung bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt auch 
durch schriftliche Mitteilung gegenüber den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, dem Einrichtungsträger und der Aufsichtsbehörde.

(2) Der Wahlausschuss holt die Wahlvorschläge nach § 8 Absatz 2 
und die Bereitschaftserklärungen für eine Kandidatur ein. Stellt er 
fest, dass sich wählbare Personen nicht in der nach § 7 Absatz 1 
und 2 erforderlichen Zahl als Kandidatinnen und Kandidaten gemel-
det haben, soll der Wahlausschuss darauf hinwirken, dass sich mehr 
Personen und möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner zur 
Kandidatur melden. Der Wahlausschuss kann hierzu eine Informati-
onsveranstaltung durchführen, die über die Mitwirkungsrechte der 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie über die Durchführung der 
Wahl informiert. Er kann auch die Aufsichtsbehörde um Prüfung 
bitten, ob sie Kandidatinnen und Kandidaten nach § 8 Absatz 2 
Satz 2 vorschlägt.

(3) Wenn wählbare Personen in der nach § 7 Absatz 1 erforderli-
chen Zahl als Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung stehen, 
erstellt der Wahlausschuss die Kandidatenliste. In der Liste ist 
kenntlich zu machen, welcher Personengruppe nach § 6 Absatz 2 die 
Kandidatinnen und Kandidaten angehören. § 8 Absatz 3 Satz 4 gilt 
entsprechend. Der Wahlausschuss gibt die Kandidatenliste sowie 
den Ablauf der Wahl durch Aushang an gut sichtbarer Stelle in der 
stationären Einrichtung bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt auch 
durch schriftliche Mitteilung gegenüber den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und den Kandidatinnen und Kandidaten.

(4) Der Wahlausschuss überwacht den Ablauf der Wahl und zählt 
anhand der Stimmzettel die Stimmen aus. Wenn Kandidatinnen und 
Kandidaten in der nach § 7 Absatz 1 erforderlichen Zahl gewählt 
worden sind, ist die Wahl zum Bewohnerbeirat abgeschlossen.

(5) Wenn sich wählbare Personen nicht in der nach § 7 Absatz 1 
erforderlichen Zahl als Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfü-
gung stellen, wird die Wahl zum Bewohnerbeirat nicht durchgeführt. 
Wenn Kandidatinnen und Kandidaten nicht in der nach § 7 Absatz 1 
erforderlichen Zahl gewählt worden sind, ist die Bildung eines Be-
wohnerbeirates nicht zustande gekommen. In diesen Fällen ist eine 
Fürsprecherin oder ein Fürsprecher nach § 23 zu bestellen.

(6) Der Wahlausschuss stellt unverzüglich nach Bekanntwerden 
den Ausgang der Wahl in einer Niederschrift fest und gibt das Ergeb-
nis durch Aushang an gut sichtbarer Stelle in der stationären Ein-
richtung bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt auch durch schriftliche 
Mitteilung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern, den 
Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht Bewohnerinnen oder Be-
wohner der Einrichtung sind, und dem Einrichtungsträger.

§ 11 
Informationspflichten des Einrichtungsträgers 

gegenüber der Aufsichtsbehörde
(1) Der Einrichtungsträger informiert die Aufsichtsbehörde un-

verzüglich nach Bekanntwerden über den Ausgang der Wahl zum 
Bewohnerbeirat sowie über Zahl und Zugehörigkeit der Beiratsmit-
glieder zu den Personengruppen nach § 6 Absatz 2.

(2) Ist ein Bewohnerbeirat nicht gebildet worden, so hat der Ein-
richtungsträger die Gründe hierfür anzugeben. Hält die Aufsichtsbe-
hörde nach Prüfung der Gründe eine Bildung dennoch für möglich, 
hat sie in enger Zusammenarbeit mit dem Einrichtungsträger in ge-
eigneter Weise auf die Bildung eines Bewohnerbeirates hinzuwirken.

(3) Sobald feststeht, dass ein Bewohnerbeirat in absehbarer Zeit 
nicht gebildet werden kann, leitet die Aufsichtsbehörde das Verfah-
ren zur Bestellung einer Fürsprecherin oder eines Fürsprechers nach 
§ 23 ein.
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schäftsordnung können auch Regelungen über die Voraussetzungen 
der Einsetzung eines Beratungsgremiums und seine Arbeitsweise 
getroffen werden.

§ 19 
Beschlüsse des Bewohnerbeirates

(1) Die Beschlüsse des Bewohnerbeirates werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des 
Vorsitzenden. Im Falle des Nachrückens nach § 15 sind die Ersatz-
mitglieder stimmberechtigt.

(2) Der Bewohnerbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

§ 20 
Sitzungsniederschrift

Über jede Sitzung des Bewohnerbeirates ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die mindestens die Sitzungsteilnehmer, den Wortlaut der 
Beschlüsse und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst sind, ent-
hält. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzen-
den und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen.

§ 21 
Sprechstunden

Der Bewohnerbeirat soll möglichst regelmäßig Sprechstunden in 
der Einrichtung anbieten. Die Sprechstunden können von Bewohne-
rinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen und sonstigen 
Vertrauenspersonen wahrgenommen werden.

§ 22 
Bewohnerversammlung und Tätigkeitsbericht  

des Bewohnerbeirates
(1) Der Bewohnerbeirat soll mindestens einmal im Amtsjahr eine 

Bewohnerversammlung abhalten. Bewohnerversammlungen für ei-
nen abgrenzbaren Teil der Bewohnerschaft sind zulässig.

(2) Die oder der Vorsitzende des Bewohnerbeirates lädt die Be-
wohnerinnen und Bewohner zur Bewohnerversammlung ein. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sind berechtigt, zur Bewohnerver-
sammlung einen Angehörigen oder eine sonstige Vertrauensperson 
als Begleiter hinzuzuziehen. Für die Einladung des Einrichtungsträ-
gers gilt § 18 Absatz 5 entsprechend. Ist die Anwesenheit von fach- 
und sachkundigen Personen nach § 9 Absatz 6 des Wohnteilhabege-
setzes und von Mitgliedern des Beratungsgremiums nach § 3 Ab-
satz 3 erforderlich, kann der Bewohnerbeirat diese ebenfalls einla-
den.

(3) Die Einladung erfolgt schriftlich. Sie soll in der Regel mindes-
tens zwei Wochen vor der Bewohnerversammlung erfolgen. Mit der 
Einladung wird die Tagesordnung bekannt gegeben. Die Bewohner-
innen und Bewohner können beantragen, dass Beratungsgegenstän-
de ihrer Wahl auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(4) Die oder der Vorsitzende des Bewohnerbeirates leitet die Be-
wohnerversammlung. Die Bewohnerversammlung ist nicht öffent-
lich.

(5) Der Bewohnerbeirat erstattet in der Bewohnerversammlung 
einen Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Amtsjahr, der mög-
lichst schriftlich vorab mit der Bekanntgabe der Tagesordnung an 
die Bewohnerinnen und Bewohner verteilt wird. Die Bewohnerin-
nen und Bewohner können sich zum Tätigkeitsbericht äußern. Per-
sonenbezogene oder die Persönlichkeitssphäre einzelner Personen 
betreffende Daten dürfen nicht in den Tätigkeitsbericht aufgenom-
men werden.

(6) Über jede Bewohnerversammlung soll der Bewohnerbeirat 
möglichst eine Niederschrift fertigen, die mindestens die Sit-
zungsteilnehmer und die wesentlichen Ergebnisse der Versammlung 
enthält. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. Die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende und ein weiteres Mitglied unterzeichnen die Nieder-
schrift. Die Niederschrift wird an die Teilnehmerinnen und Teilneh-

§ 16 
Neuwahl wegen vorzeitiger Beendigung der Amtszeit

(1) Bei einer vorzeitigen Beendigung der Amtszeit ist ein Bewoh-
nerbeirat neu zu wählen.

(2) Die Amtszeit des Bewohnerbeirates endet vorzeitig, wenn
1. die Gesamtzahl seiner Mitglieder um mehr als die Hälfte der 

vorgeschriebenen Zahl gesunken ist,
2. die Mehrheit seiner Mitglieder die Niederlegung ihrer Ämter 

beschlossen hat oder
3. mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner wegen 

fehlenden Vertrauens in die Tätigkeit des Bewohnerbeirates dies 
verlangt.

(3) Der Bewohnerbeirat informiert den Einrichtungsträger über 
die Gründe für eine Neuwahl vor Ablauf der Amtszeit. Für die Beru-
fung des Wahlausschusses und das Wahlverfahren gilt Abschnitt 2.

Abschnitt 4 
Geschäftsführung des Bewohnerbeirates

§ 17 
Vorsitz

(1) Der Bewohnerbeirat wählt mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
den Vorsitz und dessen Stellvertretung. Scheidet die oder der Vorsit-
zende aus dem Bewohnerbeirat aus, ist der Vorsitz neu zu wählen. 
Den Vorsitz soll eine Bewohnerin oder ein Bewohner innehaben.

(2) Die oder der Vorsitzende vertritt den Bewohnerbeirat im Rah-
men der gefassten Beschlüsse, soweit der Bewohnerbeirat im Ein-
zelfall zum Umfang der Vertretungsbefugnisse nichts anderes be-
schließt.

§ 18 
Sitzungen des Bewohnerbeirates

(1) Unbeschadet einer Wahlanfechtung beruft der Wahlausschuss 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses den Bewohnerbeirat zu einer konstituierenden Sitzung ein. 
Diese Sitzung wird von der oder dem Vorsitzenden des Wahlaus-
schusses geleitet, bis die oder der Vorsitzende nach § 17 Absatz 1 
Satz 1 gewählt ist.

(2) Die oder der Vorsitzende des Bewohnerbeirates lädt die Mit-
glieder des Bewohnerbeirates und nachrichtlich deren Ersatzmit-
glieder zu den Sitzungen ein. Mit der Einladung wird die Tagesord-
nung bekannt gegeben.

(3) Die oder der Vorsitzende des Bewohnerbeirates leitet die Sit-
zungen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind zur Verschwiegenheit nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
bis 4 verpflichtet.

(4) Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Bewohner-
beirates oder auf Antrag des Einrichtungsträgers lädt die oder der 
Vorsitzende zu einer außerordentlichen Sitzung ein und setzt Gegen-
stände, deren Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung.

(5) Der Bewohnerbeirat informiert den Einrichtungsträger recht-
zeitig über den Zeitpunkt der Sitzung. Er entscheidet, ob der Ein-
richtungsträger eingeladen wird. Wird der Einrichtungsträger einge-
laden, hat dieser teilzunehmen. Der Bewohnerbeirat kann den Ein-
richtungsträger von einer Sitzung oder auch von einzelnen Tages-
ordnungspunkten ausschließen, wenn er dies für erforderlich hält.

(6) Ist die Anwesenheit von fach- und sachkundigen Personen 
nach § 9 Absatz 6 des Wohnteilhabegesetzes, Mitgliedern des Bera-
tungsgremiums nach § 3 Absatz 3 sowie von Bewohnerinnen und 
Bewohnern, deren Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen zur 
Aufgabenwahrnehmung erforderlich, kann der Bewohnerbeirat de-
ren Teilnahme an der Sitzung oder an Teilen der Sitzung beschließen.

(7) Der Bewohnerbeirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
Sie kann insbesondere Regelungen über Häufigkeit, Vorbereitung, 
Ablauf und Niederschriften der Sitzungen des Bewohnerbeirates 
und der Bewohnerversammlung nach § 22 enthalten. In der Ge-
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(2) Die Aufsichtsbehörde hat die Bestellung zur Fürsprecherin 
oder zum Fürsprecher aufzuheben wegen
1. Niederlegung des Amtes,
2. Nichterfüllung der Voraussetzungen für das Amt der Fürspre-

cherin oder des Fürsprechers,
3. groben Verstoßes gegen die Amtspflichten einer Fürsprecherin 

oder eines Fürsprechers oder
4. Bildung eines Bewohnerbeirates.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Bestellung zur Fürsprecherin 
oder zum Fürsprecher aufheben, wenn mehr als ein Drittel der Be-
wohnerinnen und Bewohner eine Zerrüttung des Vertrauensverhält-
nisses zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und der Für-
sprecherin oder dem Fürsprecher geltend macht.

(4) Die Aufsichtsbehörde teilt der Fürsprecherin oder dem Für-
sprecher sowie dem Einrichtungsträger die Aufhebung der Bestel-
lung schriftlich mit. Der Einrichtungsträger gibt die Aufhebung der 
Bestellung durch Aushang an gut sichtbarer Stelle in der stationären 
Einrichtung bekannt.

(5) Wird die Bestellung einer Fürsprecherin oder eines Fürspre-
chers während der regelmäßigen Amtszeit aufgehoben, soll die 
Aufsichtsbehörde für die restliche Amtszeit unverzüglich eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellen. § 23 Absatz 5 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(6) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der regelmäßigen Amts-
zeit der Fürsprecherin oder des Fürsprechers beruft der Einrich-
tungsträger drei Wahlberechtigte als Wahlausschuss. Für die Beru-
fung des Wahlausschusses gilt § 9 mit Ausnahme von Absatz 1, 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3. Kommt die Wahl eines neuen Bewoh-
nerbeirates nicht zustande, bleibt die Fürsprecherin oder der Für-
sprecher auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt und führt die 
Amtsgeschäfte entsprechend § 13 Absatz 3 weiter.

Abschnitt 6 
Sonderregelung

§ 25 
Besonderheiten in Einrichtungen der Kurzzeitpflege und  

stationären Hospizen
(1) Die Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen der 

Kurzzeitpflege und von stationären Hospizen haben das Recht, in 
Angelegenheiten nach § 9 Absatz 3 des Wohnteilhabegesetzes mit-
zuwirken. Auf Nachfrage informiert der Einrichtungsträger sie über 
ihre Mitwirkungsrechte.

(2) Die Bewohnerinnen und Bewohner können vom Einrichtungs-
träger verlangen, dass ein Bewohnerbeirat gebildet wird. Er hat sie 
nach § 5 Absatz 1 und 2 Satz 2 bei der Wahl des Bewohnerbeirates 
zu unterstützen. Hierfür beruft er drei eigene Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter zu Mitgliedern des Wahlausschusses und bestimmt eine 
oder einen von ihnen als Vorsitzende oder als Vorsitzenden. Für die 
Berufung des Wahlausschusses und das Wahlverfahren gilt Ab-
schnitt 2 mit Ausnahme von § 7 Absatz 2, § 9 Absatz 1, 2 und 3, § 10 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 und § 11 Absatz 2 Satz 2. Die Aufsichtsbehör-
de kann Ausnahmen von § 7 Absatz 1 sowie von der Frist nach § 10 
Absatz 1 Satz 3 zulassen, wenn dadurch die Bildung eines Bewoh-
nerbeirates ermöglicht wird.

(3) Für den Fall, dass ein Bewohnerbeirat gebildet wird, gelten für 
dessen Tätigkeit Abschnitt 1 und Abschnitt 3 mit Ausnahme von § 5 
Absatz 2 Satz 1, § 16, § 18 Absatz 1 Satz 3 sowie § 22. §§ 17 bis 20 
gelten nur insoweit als der Bewohnerbeirat aus mindestens zwei 
Mitgliedern besteht. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen von 
den §§ 13, 14 und 15 zulassen, wenn dadurch die Aufgabenwahr-
nehmung des Bewohnerbeirates ermöglicht oder erleichtert wird.

(4) Für die Zeit, in der ein Bewohnerbeirat nicht besteht, hat die 
Aufsichtsbehörde eine Fürsprecherin oder einen Fürsprecher nach 
§ 23 zu bestellen. Abweichend von § 24 Absatz 6 ist ein Wahlaus-
schuss nur zu berufen, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner die 
Bildung eines Bewohnerbeirates nach Absatz 2 wünschen.

mer sowie die nicht teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner 
verteilt und an gut sichtbarer Stelle in der stationären Einrichtung 
ausgehängt.

Abschnitt 5 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher

§ 23 
Bestellung, Amtszeit und Tätigkeit

(1) Für die Zeit, in der ein Bewohnerbeirat nicht gebildet werden 
kann, werden seine Aufgaben und Mitwirkungsrechte durch eine 
Fürsprecherin oder einen Fürsprecher wahrgenommen.

(2) Die Fürsprecherin oder der Fürsprecher wird durch die Auf-
sichtsbehörde bestellt. Die Bestellung bedarf der Einwilligung der 
oder des Bestellten. Sie muss gegenüber der oder dem Bestellten 
und gegenüber dem Einrichtungsträger schriftlich bekannt gegeben 
werden.

(3) Als Fürsprecherin und Fürsprecher kommen Personen in Be-
tracht, die nach ihrer Persönlichkeit, ihren Kenntnissen und Fähig-
keiten zur Ausübung dieses Amts geeignet sind. Die Fürsprecherin 
oder der Fürsprecher muss von der Aufsichtsbehörde, den Einrich-
tungsträgern, den Verbänden der Einrichtungsträger und von den 
Kostenträgern entsprechend § 6 Absatz 3 unabhängig sein.

(4) Sobald feststeht, dass eine Fürsprecherin oder ein Fürsprecher 
bestellt werden muss, informiert die Aufsichtsbehörde spätestens 
sechs Wochen vor der Bestellung den Einrichtungsträger über den 
Zeitpunkt der beabsichtigten Bestellung. Dieser gibt unverzüglich 
den Zeitpunkt durch Aushang an gut sichtbarer Stelle in der Einrich-
tung bekannt. Personen nach § 8 Absatz 2 und der Einrichtungsträ-
ger können geeignete Personen für das Amt der Fürsprecherin oder 
des Fürsprechers vorschlagen. Die Vorschläge müssen spätestens 
drei Wochen vor dem beabsichtigten Zeitpunkt bei der Aufsichtsbe-
hörde eingehen. Die Aufsichtsbehörde berücksichtigt die eingegan-
genen Vorschläge bei ihrer Entscheidung und nimmt die Bestellung 
vor. Für die Bekanntgabe der Bestellung durch den Einrichtungsträ-
ger gilt Satz 2 entsprechend.

(5) Bei neu in Betrieb gehenden Einrichtungen bestellt die Auf-
sichtsbehörde zeitnah nach Inbetriebnahme eine Fürsprecherin oder 
einen Fürsprecher. Die Bestellung erfolgt im Zusammenwirken mit 
dem Einrichtungsträger. Für die Bekanntgabe der Bestellung gilt 
Absatz 4 Satz 2 entsprechend.

(6) Mit der Bestellung beginnt die Amtszeit der Fürsprecherin oder 
des Fürsprechers. Die regelmäßige Amtszeit beträgt zwei Jahre. Eine 
Wiederbestellung ist unter den Voraussetzungen von Absatz 1, Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 3 zulässig.

(7) In stationären Einrichtungen mit mehr als 100 Bewohnerinnen 
und Bewohnern können zwei Fürsprecherinnen oder Fürsprecher, in 
Einrichtungen mit mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohnern 
können drei Fürsprecherinnen oder Fürsprecher bestellt werden. 
Sind mehrere Fürsprecherinnen und Fürsprecher bestellt, stimmen 
sie ihre Tätigkeiten und Zuständigkeiten untereinander ab.

(8) Für Teile stationärer Einrichtungen können eigene Fürspreche-
rinnen oder Fürsprecher bestellt werden, wenn dadurch die Mitwir-
kung besser gewährleistet wird. Die Fürsprecherinnen oder Fürspre-
cher sollen sich untereinander abstimmen, wenn Angelegenheiten 
nach § 9 Absatz 3 des Wohnteilhabegesetzes die Zuständigkeit 
mehrerer Fürsprecherinnen oder Fürsprecher betreffen.

(9) Für Fürsprecherinnen und Fürsprecher gelten Abschnitt 1 so-
wie die §§ 21 und 22 entsprechend. § 1 Absatz 1 und 2, § 3 Absatz 2 
Nummer 7 und § 5 Absatz 2 Satz 1 finden keine Anwendung.

§ 24 
Beendigung der Tätigkeit als Fürsprecherin und Fürsprecher

(1) Die Tätigkeit der Fürsprecherin oder des Fürsprechers endet 
mit Ablauf der regelmäßigen Amtszeit oder mit Aufhebung der Be-
stellung durch die Aufsichtsbehörde.
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cherin oder einem Fürsprecher am Ort der stationären Einrichtung 
nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt oder erforderlichen Un-
terlagen vorlegt,

11. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3, auch in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 9 oder § 25 Absatz 3, den Bewohnerbeirat oder eine Für-
sprecherin oder einen Fürsprecher daran hindert, sich bei Bedarf 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern in Verbindung zu setzen,

12. entgegen § 5 Absatz 6, auch in Verbindung mit § 23 Absatz 9 
oder § 25 Absatz 3, Mitgliedern von Bewohnerbeiräten, die 
nicht Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung sind, oder 
Fürsprecherinnen und Fürsprechern den Zutritt zur stationären 
Einrichtung verwehrt,

13. entgegen § 8 Absatz 5, auch in Verbindung mit § 24 Absatz 6 
oder § 25 Absatz 2 Satz 4, die Wahlberechtigten oder die Mit-
glieder des Wahlausschusses bei der Wahl des Bewohnerbeirates 
behindert oder ihnen Nachteile zufügt oder androht oder Vorteile 
gewährt oder verspricht,

14. entgegen § 9 Absatz 2 und 3, auch in Verbindung mit § 24 Ab-
satz 6 Satz 2 oder § 25 Absatz 2 Satz 3 und 4, den Wahlausschuss 
nicht oder nicht rechtzeitig beruft,

15. entgegen § 11 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 24 Absatz 6 sowie § 25 Absatz 2 Satz 4, seinen Informati-
onspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde nicht nachkommt 
oder keine Gründe angibt,

16. entgegen § 18 Absatz 5 Satz 3, auch in Verbindung mit § 25 
Absatz 3 Satz 1 und 2, trotz Einladung nicht an der Sitzung des 
Bewohnerbeirates teilnimmt, oder

17. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 18 Absatz 5 
Satz 3, auch in Verbindung mit § 23 Absatz 9, trotz Einladung 
nicht an einer Bewohnerversammlung teilnimmt.

§ 27 
Übergangsvorschriften

Heimbeiräte, die nach der Heimmitwirkungsverordnung gewählt 
worden sind, bleiben bis zum Ende ihrer Amtszeit nach dem zweiten 
Abschnitt der Heimmitwirkungsverordnung im Amt. Fürsprecherin-
nen und Fürsprecher, die nach der Heimmitwirkungsverordnung 
bestellt worden sind, bleiben bis zum Ende ihrer Amtszeit nach dem 
fünften Abschnitt der Heimmitwirkungsverordnung im Amt. Nach 
§ 28a der Heimmitwirkungsverordnung bestehende Ersatzgremien 
bleiben bis längstens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung im Amt.

§ 28 
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Berlin, den 5. Oktober 2016

Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales

Mario  C z a j a

Abschnitt 7 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangsvorschriften und Schluss

vorschriften

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 31 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 des 
Wohnteilhabegesetzes handelt, wer als Einrichtungsträger vorsätz-
lich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung § 23 Absatz 9 

oder § 25 Absatz 3, Mitglieder des Bewohnerbeirates oder Für-
sprecherinnen und Fürsprecher bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
behindert,

2. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung § 23 Absatz 9 
oder § 25 Absatz 3, Mitgliedern des Bewohnerbeirates oder Für-
sprecherinnen und Fürsprecher wegen ihrer Tätigkeit Nachteile 
zufügt oder androht oder Vorteile gewährt oder verspricht,

3. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 3, auch in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 9 oder § 25 Absatz 3, eine Bewohnerin oder einen Bewoh-
ner auf Grund der Tätigkeit eines Angehörigen oder einer sons-
tigen Vertrauensperson im Bewohnerbeirat oder auf Grund der 
Tätigkeit als Fürsprecherin oder Fürsprecher benachteiligt oder 
begünstigt,

4. entgegen § 2 Absatz 5, auch in Verbindung mit § § 23 Absatz 9 
oder § 25 Absatz 3, für Bewohnerinnen und Bewohner, Wahlaus-
schuss, Bewohnerbeirat oder Fürsprecherinnen und Fürsprecher 
bestimmte schriftliche Informationen und Mitteilungen nicht in 
barrierefreier Form weitergibt,

5. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1, 2 und 4, auch in Verbindung mit 
§ 23 Absatz 9 oder § 25 Absatz 3, bei beabsichtigten Maßnah-
men und Entscheidungen die Anhörung nicht oder nicht recht-
zeitig durchführt oder die Entscheidung nicht oder nicht unver-
züglich bekannt gibt,

6. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 und 2 oder Absatz 4, auch in Ver-
bindung mit § 23 Absatz 9 oder § 25 Absatz 3, über Anträge so-
wie Fragen, Beschwerden und Vorschläge des Bewohnerbeira-
tes nicht oder nicht rechtzeitig entscheidet,

7. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 9 oder § 25 Absatz 3, bei Angelegenheiten des besonderen 
Mitwirkungsbereiches auf den Widerspruch kein Einigungsge-
spräch anbietet,

8. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 3 oder Absatz 4, 
auch in Verbindung mit § 23 Absatz 8 oder § 25 Absatz 3, Ableh-
nungen nicht schriftlich begründet,

9. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2, auch in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 9 oder § 25 Absatz 3, Mitgliedern des Bewohnerbeirates 
oder Fürsprecherinnen und Fürsprechern nicht die erforderli-
chen Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen anbietet oder 
nicht die erforderlichen Schulungs- und Fortbildungskosten in 
angemessener Höhe trägt,

10. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 9 oder § 25 Absatz 3, dem Bewohnerbeirat oder einer Fürspre-
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Verordnung 
zur Änderung von Zuständigkeiten im Bereich des Umweltschutzes

Vom 11. Oktober 2016

Auf Grund des § 2 Absatz 4 Satz 2 des Allgemeinen Sicherheits- 
und Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430) geändert worden ist, und 
des § 3 Absatz 3 Satz 2 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 
472), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 
(GVBl. S. 423) geändert worden ist, verordnet der Senat :

Artikel 1 
Verordnung zur Zuweisung von Aufgaben im  

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  
an die Bezirke von Berlin

Die fachliche Begleitung bei der Erstellung und die Prüfung von 
Ausgangszustandsberichten im Sinne des § 10 Absatz 1a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Genehmigungs- und Ände-
rungsgenehmigungsverfahren werden als Ordnungsaufgaben den 
Bezirken zugewiesen.

Artikel 2 
Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit  

für einzelne Bezirksaufgaben
§ 1 der Verordnung über die Zuständigkeit für einzelne Bezirks-

aufgaben vom 5. Dezember 2000 (GVBl. S. 513), die zuletzt durch 
Verordnung vom 4. Juni 2013 (GVBl. S. 162) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert :
1. In Nummer 9 wird nach dem Wort „Fällen“ der Punkt durch ein 

Komma ersetzt.
2. Folgende Nummer 10 wird angefügt :

„10.  der Bezirk Neukölln für     
die fachliche Begleitung bei der Erstellung und die Prüfung 
von Ausgangszustandsberichten im Sinne des § 10 Absatz 
1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Genehmi-
gungs- und Änderungsgenehmigungsverfahren.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. Oktober 2016

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Andreas  G e i s e l
Senator für Stadtentwicklung  

und Umwelt



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      72. Jahrgang      Nr. 28      29. Oktober 2016822

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 10-60b im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn

Vom 17. Oktober 2016

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwä gungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung ge-
genüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen 
werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Ab-
satz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Oktober 2016

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K o m o ß
Bezirksbürgermeister

Christian  G r ä f f
Bezirksstadtrat für Wirtschaft  

und Stadtentwicklung

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), 
wird verordnet :

§ 1
Der Bebauungsplan 10-60b vom 12. August 2015 mit Deck-

blatt vom 9. Oktober 2015 für das Grundstück Märkische Allee 
310 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn, wird 
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Wirtschaft und Stadtent-
wicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Wirtschaft und Stadt-
entwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und 
Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz, 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädi gungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltend machung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
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